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ANLAGE 

Anhang 2 

ANHANG 

HAFTUNG VON LUFTFAHRTUNTERNEHMEN FÜR FLUGGÄSTE UND DEREN REISEGEPÄCK 

Diese Hinweise fassen die Haftungsregeln zusammen, die von Luftfahrtunternehmen der Union nach 

den EU-Rechtsvorschriften und dem Übereinkommen von Montreal anzuwenden sind. 

SCHADENSERSATZ BEI TOD ODER KÖRPERVERLETZUNG 

Es gibt keine Höchstbeträge für die Haftung bei Tod oder Körperverletzung von Fluggästen bei 

Unfällen, die sich an Bord eines Flugzeugs oder beim Ein- oder Ausstieg ereignet haben. 

Unbeschadet des Artikels 20 des Übereinkommens von Montreal betreffend die Haftungsbefreiung 

des Luftfahrtunternehmens kann das Luftfahrtunternehmen für Schäden bis zu der von der 

Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation gemäß Artikel 24 Absatz 2 des Übereinkommens von 

Montreal aktualisierten Obergrenze gemäß Artikel 21 des Übereinkommens von Montreal (das 

Luftfahrtunternehmen gibt in Klammern den gerundeten Betrag in Landeswährung an) keine 

Haftungsfreistellung oder Haftungsbegrenzung geltend machen. Bei höheren Beträgen haftet das 

Luftfahrtunternehmen nicht, wenn es nachweist, dass 

– der Schaden nicht durch eine fahrlässige oder sonstige unrechtmäßige Handlung oder 

Unterlassung des Luftfahrtunternehmens oder seiner Bediensteten oder Vermittler verursacht 

wurde oder 

– der Schaden ausschließlich durch eine fahrlässige oder sonstige unrechtmäßige Handlung oder 

Unterlassung eines Dritten verursacht wurde. 

VORSCHUSSZAHLUNGEN 

Wird ein Fluggast getötet oder verletzt, so hat das Luftfahrtunternehmen innerhalb von 15 Tagen nach 

Feststellung der schadensersatzberechtigten Person eine Vorschusszahlung zu leisten, um die 

unmittelbaren wirtschaftlichen Bedürfnisse zu decken. Im Todesfall beträgt dieser Vorschuss nicht 

weniger als 16 % der von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation gemäß Artikel 24 Absatz 2 

des Übereinkommens von Montreal aktualisierten Obergrenze gemäß Artikel 21 des 

Übereinkommens von Montreal (das Luftfahrtunternehmen gibt in Klammern den gerundeten Betrag 

in Landeswährung an). 
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VERSPÄTUNGEN BEI DER BEFÖRDERUNG VON FLUGGÄSTEN 

Das Luftfahrtunternehmen haftet für Schäden durch Verspätung bei der Beförderung von Fluggästen, 

es sei denn, dass es alle zumutbaren Maßnahmen zur Schadensvermeidung ergriffen hat oder die 

Ergreifung dieser Maßnahmen unmöglich war. Die Haftung für Schäden durch Verspätung bei der 

Beförderung von Fluggästen ist auf die von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation gemäß 

Artikel 24 Absatz 2 des Übereinkommens von Montreal aktualisierten Obergrenze gemäß Artikel 22 

Absatz 1 des Übereinkommens von Montreal (das Luftfahrtunternehmen gibt in Klammern den 

gerundeten Betrag in Landeswährung an) beschränkt. 

VERSPÄTUNGEN BEI DER BEFÖRDERUNG VON REISEGEPÄCK 

Das Luftfahrtunternehmen haftet für Schäden durch Verspätung bei der Beförderung von 

Reisegepäck bis zu der von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation gemäß Artikel 24 Absatz 2 

des Übereinkommens von Montreal aktualisierten Obergrenze gemäß Artikel 22 Absatz 2 des 

Übereinkommens von Montreal (das Luftfahrtunternehmen gibt in Klammern den gerundeten Betrag 

in Landeswährung an), wobei die Obergrenze für Ausgleichszahlungen je Fluggast und nicht je 

aufgegebenem Gepäckstück gilt. Das Luftfahrtunternehmen haftet nicht, wenn es alle zumutbaren 

Maßnahmen zur Vermeidung des Schadens aufgrund einer solchen Verspätung ergriffen hat oder die 

Ergreifung dieser Maßnahmen unmöglich war. 

ZERSTÖRUNG, VERLUST ODER BESCHÄDIGUNG VON REISEGEPÄCK 

Das Luftfahrtunternehmen haftet für Schäden bis zu der von der Internationalen Zivilluftfahrt-

Organisation gemäß Artikel 24 Absatz 2 des Übereinkommens von Montreal aktualisierten 

Obergrenze gemäß Artikel 22 Absatz 2 des Übereinkommens von Montreal (das 

Luftfahrtunternehmen gibt in Klammern den gerundeten Betrag in Landeswährung an), wobei die 

Obergrenze für Ausgleichszahlungen je Fluggast und nicht je aufgegebenem Gepäckstück gilt. 

Das Luftfahrtunternehmen haftet für beschädigtes oder verloren gegangenes aufgegebenes 

Reisegepäck, es sei denn, die Beschädigung ist auf die Beschaffenheit, einen Defekt oder einen 

Mangel des Gepäcks zurückzuführen. 

Das Luftfahrtunternehmen haftet nur dann für nicht aufgegebenes Reisegepäck (Handgepäck), 

einschließlich persönlicher Gegenstände, wenn die Beschädigung durch sein Verschulden oder das 

Verschulden seiner Bediensteten oder Vermittler verursacht wurde. 
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HÖHERE HAFTUNGSGRENZE FÜR REISEGEPÄCK 

Eine höhere Haftungsgrenze gilt, wenn der Fluggast spätestens bei der Abfertigung eine 

betragsmäßige Angabe des Interesses an der Lieferung am Bestimmungsort vornimmt und einen 

gegebenenfalls verlangten Zuschlag entrichtet. Ein solcher Zuschlag richtet sich nach einem Tarif, 

der sich auf die Kosten für die Beförderung und die Versicherung des betreffenden Reisegepäcks 

bezieht, die über den Haftungshöchstbetrag der von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 

gemäß Artikel 24 Absatz 2 des Übereinkommens von Montreal aktualisierten Obergrenze gemäß 

Artikel 22 Absatz 2 des Übereinkommens von Montreal (das Luftfahrtunternehmen gibt in 

Klammern den gerundeten Betrag in Landeswährung an) hinausgehen. Der Tarif wird den Fluggästen 

auf Anfrage mitgeteilt. 

Fluggästen mit Behinderung und Fluggästen mit eingeschränkter Mobilität wird bei der Buchung, 

gleichzeitig mit der Meldung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 und spätestens 

bei der Übergabe der Ausrüstungsgegenstände an das Luftfahrtunternehmen und im Falle eines 

anerkannten Begleithundes beim Einsteigen systematisch die Möglichkeit geboten, in einem 

barrierefreien Format ohne Zusatzkosten das Interesse an der Ablieferung am Bestimmungsort für 

die Beförderung ihrer Mobilitätshilfen oder ihres anerkannten Begleithundes betragsmäßig 

anzugeben. 

HAFTUNGSBEFREIUNG 

Wenn das Luftfahrtunternehmen nachweist, dass jeglicher Schaden, der unter die von 

Luftfahrtunternehmen der Union gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2027/97 und dem Übereinkommen 

von Montreal angewandten Haftungsregeln fällt, einschließlich Todesfällen und Körperverletzungen, 

von der Person, die eine Ausgleichsleistung fordert, bzw. von der Person, von der sie ihre Rechte 

ableitet, durch eine fahrlässige oder sonstige unrechtmäßige Handlung oder Unterlassung verursacht 

bzw. mitverursacht wurde, ist das Luftfahrtunternehmen in dem Maße ganz oder teilweise von seiner 

Haftung gegenüber dem Antragsteller befreit, in dem diese fahrlässige oder unrechtmäßige Handlung 

oder Unterlassung den Schaden verursacht bzw. mitverursacht hat. 
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FRISTEN FÜR BEANSTANDUNGEN BEIM REISEGEPÄCK 

Bei Beschädigung, Verspätung, Verlust oder Zerstörung von Reisegepäck hat der Fluggast dem 

Luftfahrtunternehmen in jedem Fall so bald wie möglich Anzeige zu erstatten. Bei Beschädigung von 

aufgegebenem Reisegepäck muss der Fluggast binnen sieben Tagen, bei verspätetem Reisegepäck 

binnen 21 Tagen ab dem Tag, an dem das Reisegepäck dem Fluggast zur Verfügung gestellt wurde, 

Anzeige erstatten. Zu diesem Zweck können die Fluggäste auf den Websites und in den Online-

Anwendungen der Luftfahrtunternehmen ein entsprechendes Formular finden, das entweder in 

Papierform oder online eingereicht werden kann. Dieses Formular muss vom Luftfahrtunternehmen 

am Flughafen als Beschwerde entgegengenommen werden. Für das Luftfahrtunternehmen gilt das 

Datum dieser Beschwerdeerhebung als Datum der Schadensanzeige gemäß Artikel 31 Absätze 2 und 

3 des Übereinkommens von Montreal, auch wenn das Luftfahrtunternehmen zu einem späteren 

Zeitpunkt weitere Auskünfte einholt. 

HAFTUNG DES VERTRAGLICHEN UND DES AUSFÜHRENDEN LUFTFAHRTUNTERNEHMENS 

Wenn das ausführende Luftfahrtunternehmen nicht mit dem vertraglichen Luftfahrtunternehmen 

identisch ist, kann der Fluggast seine Anzeige oder Schadensersatzansprüche an jedes der beiden 

Unternehmen richten. Dies schließt auch Fälle ein, in denen das Interesse an der Lieferung gegenüber 

einem der beiden Luftfahrtunternehmen betragsmäßig angegeben wurde. 

KLAGEFRISTEN 

Gerichtliche Klagen auf Schadensersatz müssen innerhalb von zwei Jahren, beginnend mit dem Tag 

der Ankunft des Flugzeugs oder dem Tag, an dem das Flugzeug hätte ankommen sollen, erhoben 

werden. 

ZERSTÖRUNG, VERLUST, BESCHÄDIGUNG ODER VERSPÄTUNG VON 

MOBILITÄTSHILFEN 

Das Luftfahrtunternehmen haftet für die Zerstörung, den Verlust, die Beschädigung und die 

Verspätung von Mobilitätshilfen bis zu der im Einklang mit Artikel 24 Absatz 2 des 

Übereinkommens von Montreal festgelegten Obergrenze gemäß Artikel 22 Absatz 2 des 

Übereinkommens von Montreal (das Luftfahrtunternehmen gibt in Klammern den gerundeten Betrag 

in Landeswährung an), wobei die Obergrenze für Ausgleichszahlungen je Fluggast und nicht je 

aufgegebenem Gepäckstück gilt. 

Ein Fluggast kann ohne Zusatzkosten von einem höheren Haftungshöchstbetrag profitieren, indem er 

spätestens bei der Abfertigung eine besondere Erklärung über die Kosten für die Ersetzung seiner 

Mobilitätshilfen abgibt. 
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Bei Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung von Mobilitätshilfen zahlt das 

Luftfahrtunternehmen eine Entschädigung, die den in der besonderen Erklärung angegebenen Betrag 

nicht übersteigt. 

Vor der Zahlung dieser Entschädigung unternimmt das Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren 

Anstrengungen, um über das Ende der Reise des betreffenden Fluggastes hinaus einen umgehend 

benötigten vorübergehenden Ersatz für die Mobilitätshilfen bereitzustellen. 

GRUNDLAGE DIESER INFORMATIONEN 

Diese Bestimmungen beruhen auf dem Übereinkommen von Montreal vom 28. Mai 1999, das in der 

Union durch die Verordnung (EG) Nr. 2027/97 in der durch die Verordnung (EG) Nr. 889/2002 und 

die Verordnung (EU) xxx geänderten Fassung und durch nationale Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten umgesetzt wurde. 
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